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Krankheit und religiöses Tabu — die Lepra
in der mittelalterlich-friihneuzeitlichen Gesellschaft

Yon Hermann Hörger

Angesichts der 15 Millionen registrierten Leprakranken in der gesamten
Welt, von denen etwa 800 000 in Leprosorien stationiert leben, und bei einer
immerhin mit 30 Millionen veranschlagten Dunkelziffer an Lepraerkrankungen

hat Luise Rinser in einem Fernsehbeitrag zugunsten des

Aussätzigen-Hilfswerkes die grundlegenden Probleme der Lepra heute aufgegriffen.
Ihre Ausführungen trugen den Titel «Dem Tode geweiht?».1

Neben der körperlichen Not der Kranken und der Pflicht, ihnen zu
helfen, sprach Frau Rinser von den weitaus schwerer wiegenden seelischen

Gefährdungen, denen die Kranken ausgesetzt sind und die von einer rein
finanziellen Leprahilfe nie erreicht und eingegrenzt werden können. Sie

forderte neben dem Abbau von Vorurteilen2 die Solidarisierung mit den
Kranken als Yoraussetzung für eine wirksamere Rekämpfung dieser Krankheit

von der Basis des Mitmenschlichen her.
Frau Rinser hat damit zweifellos eine sehr wunde Stelle berührt, die über

den Einzelmenschen hinaus die gesamte Gesellschaft angeht: eine
Gesellschaft, der mit Hilfe der Sozialwissenschaften eine Reihe von Lebensfragen
verstehbarer geworden ist, der andererseits aber der Vorwurf nicht erspart
bleibt, insbesondere der Krankheit und dem Tode gegenüber eine zunehmend

indifferente Haltung einzunehmen, ja beide Bereiche allmählich aus
ihrem Bewußtsein zu verdrängen3.

Es stimmt, daß schwere Krankheiten und ihre Behandlung weitgehend
Institutionen anvertraut worden sind, die zwar von der Gesellschaft getragen

werden, dem einzelnen aber den Anblick des Sterbens oder die lange
währende Begegnung mit dem unheilbar Kranken abnehmen. Krankheit,
vor allem die nicht mehr heilbare, und das Ertragen von Krankheit werden
als Gemeinschaftsaufgabe nicht mehr erlebt. Angesichts dieser Tatsache
wird die Forderung nach Solidarisierung mit dem Kranken, in unserem Falle
mit dem Leprakranken, zu einem ernsten Problem. Es erhebt sich die Frage,
wie Menschen vergangener Jahrhunderte der Lepra gegenüberstanden, die
sie mehr als jede andere Krankheit als von Gott gesandt glaubten. Soviel
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kann hier bereits vorweggenommen werden, daß es selbst zu Zeiten epidemischer

Seuchen zu keinem zwangsweisen Ausschluß des Kranken aus der
christlichen Gesellschaft gekommen ist und man sich aus gläubiger
Verantwortung heraus dem Kranken noch sehr wohl verpflichtet wußte. Einzig bei
der Lepra tritt die zwangsweise Ausgemeinschaftung des Kranken in
Erscheinung, und dies bereits in vorchristlicher Zeit4. Bis ins 16. Jahrhundert

hinein war diese Krankheit, theoretisch zumindest5, immer wieder
Gegenstand religiöser Tabuisierungen, mit deren Hilfe man sich vor dem
Kranken und vor der Krankheit selbst zu schützen hoffte6.

Die von Aretaios geschilderte griechisch-römische Übung, an Elephantiasis

Erkrankte auszustoßen, scheint in den Jahrhunderten der Spätantike
bis zu Beginn des Frühmittelalters nur bedingt übernommen worden zu sein.
Denn Jahrhunderte vor den Kreuzzügen7 tauchen insbesondere in französischen

Synodalerlassen Lepraverordnungen auf, die sich nur auf die Sorge um
die Erkrankten beziehen und nicht deren Isolierung aus der menschlichen
Gemeinschaft zum Gegenstand haben8. Allerdings schränkte die Synode
von Lyon (583) bereits die Freizügigkeit der Erkrankten ein. Das Capitulare
III des Jahres 789 ordnet aber dann bereits die Absonderung der Leprösen
an9.

Allerdings lassen die zahlreichen Heilungen Lepröser, die in den
Lebensbeschreibungen von Heiligen der Merowingerzeit stereotyp wiederkehren10,
den Schluß zu, daß diese Krankheit ein schwerwiegendes Problem innerhalb
der jeweiligen Gesellschaft darstellte, in welcher der Heilige lebte und
wirkte u; ohne daß hierfür der Beweis angetreten werden könnte, darf doch
die Vermutung geäußert werden, daß die Krankheit und das Krankheitsbewußtsein

dieser Zeit schon in greifbare Nähe zum religiösen Tabu getreten
waren, welches uns Jahrhunderte später in den liturgischen Erlassen
einzelner französischer Bistümer in Gestalt ausführlicher Sequestrationsriten

entgegentritt. Zu beachten bleibt freilich für diese wie auch spätere
Jahrhunderte, daß die Intensität des Krankheitsbewußtseins nicht ohne
weiteres einer adäquaten Verbreitung der Krankheit entsprochen hat12.

In der Kreuzzugszeit13"und den darauffolgenden Jahrhunderten intensiver

Handelsbeziehungen mit dem Orient tritt die Krankheit und was aus
mangelndem medizinischem Wissen unter dem Krankheitshegriff «Lepra»
seit ältester Zeit subsumiert wurde136, in erhöhtem Maße auf, so daß eine

Verschärfung bestehender Maßnahmen und eine Reihe von neuen Verordnungen

zur Eindämmung der Krankheit notwendig werden. Es konnte sich

so der landläufige Eindruck verfestigen, die Lepra sei überhaupt erst mit den
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Kreuzzügen in Europa verbreitet worden14. Mit der raschen Ausweitung der
Krankheit auch über ganz Mittel- und Nordeuropa15 ist eine Wende in ihrer
Beurteilung im öffentlichen Bewußtsein festzustellen, wie noch näher
auszuführen sein wird.

Die frühen fränkischen Synodalerlasse treffen lediglich gewisse
Sicherheitsvorkehrungen, um den gesunden Bevölkerungsteil zu schützen, wie
etwa die Sicherstellung des Lebensunterhaltes, um bettelndes Umherziehen
der Leprakranken zu vermeiden, oder aber auch die generelle Einschränkung

von deren Ereizügigkeit. An eine strikte Durchführung dieser Erlasse
ist indes kaum zu denken, weil diese wiederholt in Erinnerung gerufen
werden mußten und für eine strenge Absonderung der Kranken demnach
noch kein unmittelbarer Anlaß bestand. Anscheinend genügten die einfachen,

prägnanten, aber doch stets im Gedächtnis wachgehaltenen
Schutzmaßnahmen, oder aber auch trat die Krankheit noch nicht in einer

Häufigkeit auf, daß geschlossenes Vorgehen dagegen notwendig gewesen
wäre. Allerdings hatte die Lepra und alle Hautkrankheiten, die dafür
gehalten wurden, zu dieser Zeit bereits Eingang in Schwur- und Racheformeln

zur Sanktion von Rechtsübertretungen gefunden16, was nicht nur auf
ihren abschreckenden Charakter, sondern vielleicht auch auf ihre allmählich
als Bedrohung empfundene Ausbreitung hin gedeutet werden könnte; das

Krankheitsbewußtsein ist hierdurch, unabhängig von der tatsächlichen
Verbreitung der Krankheit, mit Sicherheit intensiviert und sensibilisiert
worden.

Lediglich das langobardische17 und das fränkische Recht18 kannten die

Möglichkeit der Ehenichtigkeitserklärung im Falle einer Lepraerkrankung,
obwohl nirgendwo vermerkt ist, ob und in welchem Umfang von dieser

Möglichkeit Gebrauch gemacht worden ist. Reaktionen gegen diesen
Rechtsbrauch treten erst relativ spät auf19. Sie lassen einmal den Schluß auf
eine verstärkte Ausbreitung der Krankheit zu, dann aber auch schon an die

Möglichkeit denken, daß durch wachsende diagnostische Sicherheit in der

Behandlung der Lepra deren Krankheitsbewußtsein kritisch hinterfragt
wird.

Bevor wir uns den kirchlichen Riten der Ausgemeinschaftung der

Leprakranken zuwenden, ist kurz auf das öffentliche Bewußtsein in der

Beurteilung der Krankheit einzugehen. Es ist zu eruieren, welche
Vorstellungsgehalte sich in einer Sprache mit der Krankheit verbinden, die
allenthalben als Gottesgeißel empfunden, aber nur in begrenztem Bereich
auch so genannt wurde. Die Vollständigkeit der Sprachzeugnisse kann nicht
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gewährleistet werden; aber schon wenige Beispiele verdeutlichen die Vielfalt
der aus den unterschiedlichen Erscheinungsformen der Krankheit abgeleiteten

Vorstellungsbilder, die in einer Gesellschaft lebendig sind20. Die Namen
der Krankheit und ihre Bedeutungen lassen sich nach V. Klingmüller grob in
sechs Gruppen aufspalten, wobei notwendige Korrekturen moderner
medizingeschichtlicher Forschungen zum Thema eingebracht werden.

Die erste Gruppe nennt die Krankheit nach den Symptomen, wie Schorf
(ahdt.), Horn (frk.)21, schwärende Haut (got.), die Glieder austrocknende
Krankheit (arab.), Warzenausschlag (japan.), Schuppe (griech.) oder Taubheit

(chin.);
die zweite Gruppe orientiert sich am Aussehen der Kranken bzw. den

damit verbundenen Empfindungen für Außenstehende. So heißt die Krankheit

im Isländischen «der stinkenden Leiche ähnlich». Als «Räuber»

empfindet sie das Phönizische; «Elephantiasis» bzw. «Leontiasis» nennt sie

das Griechische.

Geographische Lokalisierungsversuche hinsichtlich vermeintlicher
Ursprungsländer der Krankheit sind vielfach zeitgebunden: elephantiasis

graecorum, lepra arabum im Gegensatz zur lepra graecorum, die nicht der

Lepradiagnose im modernen Sinn entspricht, und morbus phoenicicus nennt
sie der Lateiner, Krimkrankheit der Uralrusse und Chinesenübel die Bewohner

Hawaiis.
Nach dem Aufenthaltsort der Erkrankten nennt man die Krankheit bzw.

die Kranken Aussätzige, Ausmärkige, Feld- und Sondersieche im
Deutschen, Griechischen und Holländischen; Spitalseuche hingegen in den
skandinavischen Sprachen (dänisch, norwegisch, schwedisch, estnisch).
Religiöse Motive kommen zum Tragen im Französischen, wo Lepra als die

Krankheit des Lazarus bekannt ist. «Von Gott geschlagen und geprüft» bzw.

«vom Himmel als Strafe auferlegt» bedeutet der Wortinhalt im Hebräischen,

Arabischen und Japanischen. In Ungarn bezeichnet man sie als

Höllenkrankheit. Miselsucht oder Gute-Leute-Krankheit, Misellerie oder
Kummer wird als Wortbedeutung im Deutschen, Französischen und Russischen

angetroffen. Hier ist mehr die persönliche Situation des Erkrankten in
den Vordergrund gerückt.

Aus dieser Vielzahl von Namensbedeutungen, von denen jede einem klar
umrissenen Vorstellungsbild entspricht, das in der jeweiligen Gesellschaft

lebendig war und mehr oder weniger bewußt gehalten wurde, werden nun die

herausgegriffen, die zur Analyse derjenigen Weiheriten von Belang sind, mit
deren Hilfe die Kranken zwar aus der Gesellschaft ausgeschlossen, keines-
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wegs aber aus dem gesellschaftlichen Bewußtsein getilgt wurden. Hier
wurde ihr Gedächtnis vielmehr intensiviert, um dadurch der Bewältigung
der zahlreich anfallenden sozial-karitativen Aufgaben am Leprakranken
dienstbar gemacht zu werden22. Da die hier zu behandelnden Sequestrationsriten

23 ausschließlich aus dem französischen Raum stammen, von wo
aus sie in die westdeutschen und schweizerischen Grenzgebiete ausstrahlten,
im gesamten übrigen deutschsprachigen Raum aber liturgische Quellen mit
dem Ziel der Ausgesellschaftung Leprakranker nicht bekannt sind 24, kommen

für diese Untersuchung vorrangig die französischen, dann auch die
deutschen Wortbedeutungen der Krankheit und die daraus ableitbaren
Vorstellungsbilder im öffentlichen Bewußtsein in Betracht.

Das Fränkisch-Französische kennt das religiös motivierte «mal ladre»
und die auf die Situation des Erkrankten bezogene Bezeichnung «miselle-
rie». Für die Wirksamkeit auf das öffentliche Bewußtsein sind diese beiden

Bedeutungen von Interesse: misellerie mit dem Grundgehalt elend, zum
Erbarmen. Dies aktiviert einmal zum tätigen Helfen, drückt aber auch die

abgesonderte und gemeinschaftsferne Lebensweise des Betroffenen aus. Der

Gesichtspunkt des Erbarmens kommt verstärkt in der Wortbedeutung von
mal ladre zum Ausdruck. Aus der Liturgie und insbesondere aus der
Bildkatechese an Hand von Fresken an den Wänden romanischer Kirchen
war jedem Menschen das Bild des Lazarus lebendig25. Sein Kontakt mit dem
Haus und seinen Bewohnern war reduziert auf ein kaum mehr unterschreitbares

Minimum und trotzdem nicht völlig aufgehoben. Lazarus wurde im
biblischen Gleichnis wenigstens mit Abfällen versorgt und konnte darin die
Nähe einer Gemeinschaft verspüren, die ihn zwar weitgehend isoliert aber
nicht völlig ausgeschlossen und vergessen hatte.

Wesentlich andere Vorstellungsgehalte ergeben sich aus den Krankheitsnamen

im deutschsprachigen Raum. Hier dominieren die Bezeichnungen,
die den Aufenthaltsort und die Situation des Kranken ansprechen.
Miselsucht, dem das lateinische miser zugrundeliegt, erweckt hier die Vorstellung
von Elend, d.h. im unbewohnten, öden Land lebend. Vollends wird diese

Bedeutung angesprochen in den Bezeichnungen aussätzig, ausmärkig,
feldsiech, sondersiech. Die Trennung von der Gemeinschaft war hier keine

partikuläre mehr wie im französischen Verständnis vom armen Lazarus,
sondern war total vollzogen. Der am Aussatz Erkrankte im deutschen
Sprachhereich durfte nicht an den Lazarus vor der Türe denken, der noch
losen Kontakt mit der Gesellschaft hatte. Für ihn bedeutete die Krankheit
das Ausgesetztsein, das Leben im unbewohnten Land, gelöst von jeglicher
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Gemeinschaft mit den Menschen. Damit soll indes nicht gesagt sein, daß all
diese verschiedenen Wortinhalte zu jeder Zeit in gleich hohem Maße gültig
und bewußt gewesen sind und das darin Ausgedrückte tatsächlich auch in
die Praxis übergeführt worden ist. Es genügte aber offensichtlich, wenn sie

als halbbewußte Tabuvorstellungen in der gelebten, gesprochenen und das
Leben gestaltenden Sprache wachgehalten und beachtet wurden. Vielleicht
ist dieser Sachverhalt auch ein erklärender Hinweis darauf, weshalb im
deutschen Sprachraum, bis auf die Grenzgebiete zu Frankreich hin, kein
Hinweis auf das Vorhandensein von Ritualien gegeben ist, die sich mit dem
Ausschluß Leprakranker aus der Gesellschaft zu befassen gehabt hätten.

Der älteste erhaltene Ordo «Ad separandum leprosorum» 26 stammt aus
dem Kloster St. Albuin in Angers. Martene, sein Herausgeber, legt dessen

Entstehungszeit in die Mitte des 11. Jahrhunderts; aus dieser Zeit stammt
auch der Kodex, in welchem er aufgefunden wurde27. Mit dem darin
ausgesprochenen Verbot, beim Ausschlußverfahren die Totenmesse zu
feiern, dem Kranken das Totengewand anzulegen oder ihn wie bei den

Exsequien zwischen brennenden Kerzen zu postieren, wird der Kranke als

Kranker gesehen und nicht als für die Gesellschaft Toter. Als Formular für
die Sequestrationsmesse soll die Kranken-, Sonntags- oder Heiliggeistmesse
Verwendung finden; der Auszuschließende wird «Lazarus» genannt, d. h. in
Gegenwart der mitfeiernden Gemeinde mit dem biblischen Lazarus identifiziert

2S. Unter jeweiligen Segnungen werden dem in Prozession in die Kirche
eingeholten Kranken — nach einer längeren eindringlichen Belehrung über
seine nunmehrigen Pflichten29 — die Abzeichen seines neuen Standes

übergeben: der Leprosenrock, das Trinkfäßchen, der Ledersack und die

Holzklapper. Ferner wird er mit dem benötigten Haus- und Arbeitsgerät
ausgestattet30. Am Ende der Zeremonie hat der Kranke einen neuen
gesellschaftlichen und religiösen Status erlangt. Er ist zum Geweihten
geworden und damit eo ipso aus der übrigen Gesellschaft herausgehoben;
bezeichnenderweise ist die Einweisung ins Leprosorium dem Ritual der
Aufnahme von Novizen ins Kloster und der Mönchsweihe nachgebildet31.

Der Ordo II im sehr jungen Reimser Rituale von 1585 32 hebt hervor, daß
beim Ausschluß nicht das Meßformular «Os justi» der Bekennermesse

genommen werden solle, obgleich dies an einigen Orten noch üblich ist. Aus
diesem Hinweis läßt sich erkennen: wurde für die Sequestrationsmesse das

Meßformular für Bekennerheilige verwendet, dann war der Kranke, für den
die Messe gefeiert wurde, direkt oder indirekt dem Heiligentyp des Bekenners

gleichgestellt, zumindest angenähert. Dies soll nunmehr vermieden
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werden, denn mit dieser Angleichung an das Heiligenideal ist ein theologisches

Problem aufgetreten. Es wird nämlich die Krankheit mit dem

Fegefeuer gleichgesetzt, das jeder Gläubige erst nach seinem Tode zur
Läuterung durchzustehen hatte, ehe er in die volle Gemeinschaft der

Heiligen aufgenommen werden konnte33. Dem an Lepra Erkrankten blieb
dieser jenseitige Läuterungsvorgang erspart, weil er durch die Krankheit ins
Diesseits verlagert worden ist. Mit seinem Tode also tritt der Leprakranke
unmittelbar in jenen Zustand der visio beatifica ein, der dem mittelalterlichen

Menschen Lebenssinn und -ziel war. Damit glaubte man allem
Anschein nach den Ausschluß des Kranken aus der menschlichen Gesellschaft

genügend aufgewogen, und da dieser in dem Bewußtsein leben konnte,
im Tode einem Heiligen gleichgestellt zu sein, mochte der Ausschluß für ihn
die Trostlosigkeit verlieren, die er gemeinhin an sich trug. Das religiöse Tabu
einer Weihehandlung gab nach Auffassung des Ordo II dem Ausgemeinschafteten

hinreichenden Schutz. Es konnte den Kranken, von dessen

Bewußtseinsdeformierung und seelischer Veränderung man bereits
wußte34, davor bewahren, aus Angst oder Verbitterung zum Asozialen zu
werden. Vielleicht spielt der reformatorische Angriff auf die Heiligenverehrung

mit eine Rolle, weshalb man sich in diesem Ordo von der Vorstellung
distanzierte, der Lepröse habe in seiner Krankheit das Fegefeuer auf Erden
und sei im Tode ein Heiliger; möglicherweise setzte sich auch die Erkenntnis
durch, daß im Leprosorium jahrhundertelang auch Haut- und Geschlechtskranke

als Gottesleute behandelt wurden35.
Die auf diese Weise vor dem Kranken geschützte Gesellschaft der

Gesunden war dem geweihten Kranken gegenüber zu besonderen Anstrengungen

verpflichtet. Einmal im Jahr, in der Karwoche, durften die Leprösen
aus ihrer Isolierung heraustreten und als Sinnbild der aus ihren Gräbern
auferstandenen Toten die gesunden Menschen an Tod und Auferstehung
erinnern36, was ihnen durch reichliches Almosen entgolten ward.

Einen ganz anderen Ton schlagen die jungen, aber noch vortridentini-
schen Ordines von Bourges/Sens und Chälon-sur-Saone37 an. Was in den
Ordines von Angers und Reims untersagt ist, tritt hier in den Rubriken
erdrückend in den Vordergrund. Die Krankheit und der krankheitsbedingte
Ausschluß aus der Gesellschaft wurden, wie schon im langobardischen
Recht, mit der gesellschaftlichen Toterklärung des Kranken belegt38. Das

Motiv, der Gesellschaft gegenüber tot zu sein und damit alle Rechte in ihr
verwirkt zu haben, spiegelt sich handgreiflich in diesen Sequestrationsriten
wider; der Kranke ist für die Welt gestorben; was ihm bleibt, ist das Leben in
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Gott. Das Totengewand, mit dem er bekleidet wurde; die Messe mit
anschließendem Libera; das symbolische Bewerfen mit Friedhofserde aus
dem Begräbnisritus und die schwarzen Leichentücher, mit denen der
Kranke bedeckt werden mußte, sorgten für die Eindeutigkeit und
Unwiderruflichkeit des bevorstehenden Ausschlusses, im Zuge dessen auch das

Vermögen des «Pauper», wie er nun genannt wird, eingezogen wurde, um
nicht die Pfarrei als Träger des Leprosoriums unnötig zu belasten. Der
abschließende Satz «Et si ainsi le faites, vous accomplirez votre purgatoire
en ce monde, au partement duquel irez en paradis sans passer en purgatoire»
hat nach diesem Ritus kaum mehr etwas Tröstliches an sich.

Das 1524 neu herausgegebene Rituale von Amiens sieht im Anschluß an
ältere Ordines sogar vor, daß der Kranke in eine eigens zu diesem Zweck auf
dem Friedhof ausgehobene Grube gelegt und vom Priester dreimal mit Erde
beworfen wurde unter den Worten «De terra plasmasti me Domine ,»39.

Immerhin aber läßt dieser unglaublich harte Ritus beim Begräbnis eines

Ausgeschlossenen die Messe «Os justi», d.h. das Formular für einen
nichtbischöflichen Bekennerheiligen zu und gibt damit wenigstens den Umstehenden

die gläubige Gewähr, daß der Verstorbene mit seinem Tode unmittelbar
in die Reihe der Heiligen aufgenommen worden ist.

An das skizzenhaft ausgebreitete Material, das im wesentlichen zwei

Typen von liturgischen Ausschlußverfahren erkennen ließ, knüpft sich eine
Reihe von Fragen und Vermutungen, die einer Klärung bedürfen und vom
Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen im Verlauf mehrerer
Jahrhunderte her zu deuten sind. Zeitliche Fixierungen sind nicht möglich,
da im kirchlich-kultischen Bereich den veränderten Umständen erst dann
verbindlich Rechnung getragen werden konnte, als diese Wandlungen einen

gewissen Abschluß erreicht und die neuen Verhältnisse sich einigermaßen
konsolidiert hatten. Zwei Verlagerungen im öffentlichen Bewußtsein lassen
sich feststellen, die in den liturgischen Quellen ihren Niederschlag gefunden
haben. Die erste darf im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen
Aufbruch am Beginn des 11. Jahrhunderts und den dadurch ausgelösten
Migrationen gesehen werden; eine Zeit also, in der die Lepra und alles, was
dafür gehalten wurde, zu einer Massenkrankheit größeren Ausmaßes geworden

sein konnte. Zahlreiche Städteneugründungen neben älteren aufstrebenden

Zentren von Handel und Verkehr wurden zu bisher nicht gekannten
Ballungsräumen mit starker Fluktuation, in denen sich die Lepra und mit
ihr gleichgesetzte kontagiöse Erkrankungen rasch verbreiten konnten.
Kirche und Gesellschaft waren gleichermaßen angesprochen, das Problem
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zu bewältigen und die Krankheit durch verschärfte Bekämpfungsmaßnahmen

in den Griff zu bekommen40.
Die zweite Bewußtseinswende liegt im 15./16. Jahrhundert und findet in

der gesellschaftlichen Toterklärung der Leprösen in den zu Beginn des

16. Jahrhunderts neu redigierten Ritualien zumindest ihren theoretischen
Höhepunkt und zugleich Abschluß41. Es ist zu fragen, welche
geistigreligiösen, politisch-gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Faktoren, aber
auch welche Erkenntnisse der medizinischen Forschung diese Bewußtseinsänderungen

ausgelöst haben können42. Daß die Bischöfe im
spanischgallischen Raum schon früh die Leprakranken in ihren Schutz nahmen und

Bestimmungen zu ihrer Isolierung von Gesunden erließen, geht einmal auf
das biblische Vorbild der priesterlichen Lepraschau zurück43 und ist zum
anderen erklärbar aus der Wahrnehmung herrschaftlich-administrativer
Funktionen der Kirche in der spätantik-frühmittelalterlichen Stadt44. Der
religiöse Tabucharakter war bei ihren Verordnungen noch nicht dominierend,

vielmehr stand die Sorge um den Kranken im Vordergrund des

Bemühens. Jahrhunderte später war das religiöse Tabu vorherrschend, als

die Leprösen durch einen der Mönchsweihe nachgebildeten Ritus von der
Gesellschaft abgetrennt werden mußten.

Mit der Quasi-Weihe der Sequestration war ein neuer gesellschaftlicher
wie religiöser Status erreicht, der sich auch in der Benennung der Leprösen
niedergeschlagen hat45. Damit war der Ausschluß aus der Gesellschaft
irreversibel geworden und hatte öffentlich-rechtlichen Charakter bekommen46.

Ein Ausbruch aus dem religiösen Tabu, d.h. die Rückkehr in die volle
menschliche Gemeinschaft über das Maß des Zugestandenen hinaus, hätte
diesen als gottgegeben angesehenen Status verletzt und schwerste Strafen
nach sich gezogen47.

Es ist hier die Frage aufzuwerfen, welche Schichten der mittelalterlichen
Gesellschaft von der Lepra befallen waren und wer davon die Möglichkeit
gehabt hat, sich einem nicht tabuisierten Isolierungsgebot der kirchlichen
oder weltlichen Obrigkeit zu widersetzen.

Der erste Teil der Frage ist rasch zu beantworten: seit der Zeit der

Kreuzzüge waren es nicht mehr nur die untersten Volksschichten, die an

Lepra und lepraähnlichen Dermatosen erkrankten, sondern auch die höheren

Stände des Adels und Klerus48. Die im 11. Jahrhundert einsetzende

Errichtung von Leprosorien in allen größeren Städten, die sich bis ins
14. Jahrhundert auf dem breiten Land fortsetzte49, legt die Vermutung
nahe, daß den leprösen Angehörigen höherer Gesellschaftsschichten nicht
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mehr das Los des Lazarus vor der Türe der Gesunden oder gar das der

ausmärkigen Feldsiechen zugemutet wurde. Sie standesgemäß unterzubringen

könnte ein Grund dafür gewesen sein, daß zahlreiche gut dotierte
Stiftungen für Lepröse entstanden sind, in denen noch weit hinein ins

Spätmittelalter adelige und geistliche Leprosen nachweisbar sind50. Von
diesen Stiftungen profitierten wohl auch ärmere Kranke, denen vor Errichtung

der zahlreichen Leprosorien das harte Leben außerhalb der Gesellschaft

bevorstand. Diejenigen Schichten der mittelalterlichen Gesellschaft

aber, für die vermutlich die gut dotierten Leprosorien gestiftet worden

waren, die Potentes nämlich, waren es aber, die durch ihren Geburts- oder
Berufsstand über Möglichkeiten und auch die nötige Macht verfügt haben,
den obrigkeitlichen Ausschließungsverordnungen zu widerstehen oder sich

ihnen sonst erfolgreich zu entziehen. Ein Brief Alexanders III. an den

Bischof von Lincoln aus dem Jahre 1183 oder 1184 bestimmte, daß einem an

Lepra erkrankten geistlichen Pfründeinhaber wenigstens ein Koadjutor
beizugeben sei, um ein scandalum unter den Gläubigen zu verhindern51.

Aufgrund seiner Rechtsstellung war dieser nämlich nicht ohne weiteres von
seiner Pfründe amovibel und konnte sich einem nur administrativen
Ausschlußverfahren mit Erfolg entgegenstellen52. Die Schaffung eines

eigenen kirchlichen Status jedoch, der dem Status des Bekennerheiligen
ähnlich war und eo ipso von den übrigen Menschen absonderte, könnte
notwendig geworden sein, um die Gesellschaft wirksam vor der Krankheit zu
schützen und vor allem standesbedingte Rücksichten gegen höhergestellte
Leprosen dadurch zu umgehen, daß die Erlangung der visio beatifica
unmittelbar im Tode als Ziel vor Augen gestellt wurde. Dies war von der
Person und ihrer Stellung innerhalb der geburts- wie berufsständisch

aufgebauten Gesellschaftsordnung unabhängig.
Schwieriger gestaltet sich der Erklärungsversuch, warum in der vorrefor-

matorischen Zeit mit der wiederaufgegriffenen Toterklärung53 des

Leprakranken in das geschlossene und noch intakte religiöse Tabu Elemente des

bürgerlichen Rechtes (Besitz- und Erbunfähigkeit) eindringen konnten. Wir
haben gesehen, daß Lepra kein Grund war, bepfründe te Ämter zu verlieren
oder ein bestehendes Eheband zu annullieren. Auch der lepröse König
Balduin von Jerusalem hat, wenn wir Burchard von Ursberg Glauben
schenken dürfen, sich freiwillig der Ehe enthalten und ungezwungen seinen

Neffen Wilhelm zum Nachfolger gekrönt54. Die persönliche Freiheit des

Erkrankten war zwar eingeschränkt, er war aber durch seine Krankheit noch

keineswegs zum Pauper im rechtlich-politisch-öffentlichen Sinne geworden.
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Auch spricht die Zwangseinweisung ins Leprosorium nach dem Ordo I nicht
vom Güterverlust des Eingewiesenen, obwohl anzunehmen ist, daß die einer
klösterlichen Kommunität angeglichene Lebensform im Leprosorium den
Gebrauch des Privateigentums beschnitt. In diesem Zusammenhang
bemerkenswert und auf eine mögliche Antwort hinweisend, erscheint eine Stelle im
Defensor pacis des Marsilius von Padua55. Dessen Auswirkungen auf die

staatskirchlichen Anschauungen insbesondere der Reformationszeit sind
hinreichend bekannt56. Besagte Stelle57 ordnet die Leprosenschau und die

Feststellbarkeit der Krankheit allein der Autorität des Arztes zu, der seine

Legitimation ausschließlich vom weltlichen Gesetz erhalten hat. Verleumdungen

hingegen nennt er die Aussagen und Anordnungen der Hl. Schrift zu
diesem Thema und meint damit die Leprosenschau der Priester im mosaischen

Gesetz und im Anschluß daran die kirchliche Leprosenschau 58. Damit
entkleidet Marsilius die Krankheit ihrer Sakralität. Mag sie auch Gottesgeißel

sein, als Krankheit unterliegt sie dem fachlichen Urteil des Arztes und
nicht dem des Theologen. Damit aber war von der Krankheit nicht nur der
Gottesfluch genommen, sondern auch der Gottesschutz, der ihrer Sakralität
anhaftete. Sie war Gegenstand der gesellschaftlich-rechthchen Sphäre des

Staates geworden und somit dessen Normen und Prinzipien unterworfen.
Daß diese Entwicklung nicht erst in der Reformationszeit einsetzt, zeigt

einmal das allmähliche Verschwinden zahlreicher Leprosenhäuser in den

Städten, bzw. deren Umwandlung in Spitäler, und zwar nicht mehr unter
kirchlicher, sondern unter städtischer Obhut. Dies läßt sich seit dem
13. Jahrhundert beobachten59. Dem widerspricht nicht die nachweisliche

Stiftungsfreudigkeit für neue Leprosorien noch im 15. und 16. Jahrhundert
vor allem auf dem flachen Land 60. Als weiteres Indiz kann die Umwandlung
des Lazaritenordens zunächst in einen Ritterorden im 13. Jahrhundert und
dessen Aufhebung durch den Papst 1490 gesehen werden61. Die Wende
zeichnet sich ferner ab in einer Verfolgungswelle gegen Leprosen, die den

Judenpogromen parallel läuft und, wie allgemein angenommen wird, auf
den reichen Besitz der Leprosorien abzielt. Benedikt XII. droht für den Fall
der Verfolgung von Leprosen die Exkommunikation an, woraus doch

geschlossen werden darf, daß diese Bewegung nicht lokal beschränkt war62;
inwieweit diese erneut sakral tabuisierende Maßnahme von Erfolg begleitet
war, entzieht sich unserer Kenntnis.

Dabei verträgt es sich noch mit der gläubig-erregten, apokalyptisch
gefärbten spätmittelalterlichen Religiosität, daß trotz der fortschreitenden
Entsakralisierung der Krankheit, der zunehmenden Erkenntnis, daß jahr-
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hundertelang unter dem Gottesschutz des Leprosoriums mehr Nicht-Lepröse

gut gelebt haben, auch weiterhin in den Kartagen die Bewohner der

Leprosenheime bettelnd durch die Städte ziehen63, wo sie als lebendige
Zeichen der erwarteten Auferstehung, als die aus ihren Gräbern Erstandenen

der Endzeit angesehen wurden. Fraglich bleibt es allerdings, und ein
Kenner der Materie64 bezweifelt dies, ob die ins 16. Jahrhundert tradierten
und teilweise noch neu kodifizierten Sequestrationsriten in dieser Zeit
überhaupt noch Anwendung gefunden haben und nicht lediglich als ehrwürdige

historische Relikte sich in den liturgischen Büchern erhalten haben.
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moderna, Salamanca 1966; F.Buhler, Der Aussatz in der Schweiz, 3 Teile, Zurich 1902—1905;

fur Bayern einschließlich der Rheinpfalz siehe A Mitterwieser, Geschichte der Stiftungen und
des Stiftungsrechtes in Bayern, München 1907, 79ff.; fur Württemberg R.Virchow, Zur
Geschichte des Aussatzes 75ff Eine Liste aller vor dem 12.Jahrhundert in Europa
entstandenen Leprosorien bringt G. Kurth, La Lepre, 25 f
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Bernard de Gordon, vor allem aber des Chirurgen Guy de Chauliac ("j" 1368) für die

Lepradiagnose vgl. A.Stettler-Schär, Leprologie, 66 ff.
59 J. Sydow, Kanonistische Fragen zur Geschichte des Spitals in Südwestdeutschland. In: HJb
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Summary

The history of leprosy in Europe from the early Middle Ages to the beginning of the 16th

century is at the same time the history of a religious taboo. The European society of the 10th
and 11th century was compelled to create a new social state for the leper, like that of monks or
other sacred persons; by this means it was possible to restrict leprosy but also to take care of the
lepers. The critical and enlightened mentality, propagated vehemently in the 15th century,
consequently secularized the taboo, sheltering leprosy and well endowed institutions for lepers
the centuries before.
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